
 

 

 Vorlage Nr.  3382.1  

Laufnummer 16887  

Motion von Mirjam Arnold, Michael Felber, Manuela Käch, Patrick Röösli und Andreas 

Lustenberger 

betreffend kantonales Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen  

vom 3. März 2022 

 

 

Die Mitglieder des Kantonsrats Mirjam Arnold, Baar, Michael Felber, Zug, Manuela Käch, 

Cham, Patrick Röösli, Zug, und Andreas Lustenberger, Baar, haben am 3. März 2022 folgende 

Motion eingereicht:  

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat einen Vorschlag für eine gesetzliche 

Grundlage zu unterbreiten, damit die politischen Rechte auf kantonaler und kommunaler Ebene 

auch Menschen gewährt werden, welche wegen dauerhafter Urteilsunfähigkeit unt er umfassen-

der Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden.  

 

 

Begründung  

 

Der Regierungsrat hat in seiner Antwort zur Interpellation Vorlage Nr. 3289.1 - 16696 aner-

kannt, dass der Kanton Zug die UNO-Behindertenrechtskonvention nur dann erfüllt, wenn Men-

schen unter einer umfassenden Beistandschaft oder solchen, welche durch eine von einer vor-

sorgebeauftragten Person vertreten werden, das Recht auf politische Partizipation gewährt 

wird. Der Regierungsrat hält weiter fest, dass alleine aufgrund des Kriteriums der Urteilsunfä-

higkeit laut Experten nicht geschlossen werden kann, dass eine Person per se und in jeder 

Frage «unfähig» ist, zu wählen oder abzustimmen. Das Argument einer allfälligen Beeinfluss-

barkeit könnte bspw. auch bei älteren Menschen oder Erstwählern ins Feld geführt werden. Im 

Sinne der Gleichbehandlung müsste man folglich bei allen anderen Menschen ebenfalls prüfen, 

ob sie ein genügendes Urteilsvermögen besitzen und die Kriterien der Unbeeinflussbarkeit er-

füllt werden. 

 

Das Recht auf politische Partizipation innerhalb des Kantons Zug dürfte daher die Bedenken 

auf eine allfällige Verfälschung von Wahlen und Abstimmungen überwiegen. Aus den genann-

ten Gründen beantragen die Motionäre die Umsetzung des Stimm- und Wahlrechts auf kommu-

naler und kantonaler Ebene für alle Menschen unabhängig von einer allenfalls bestehenden 

Beeinträchtigung. 
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